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Vertrag über die Durchführung des Methadonprogrammes

(Methadonvertrag)

zwischen

Patientin/ Patient (Name, Vorname):   ..........................................,   ..............................................

Adresse:   ....................................................... Ort: ......................................................................
und

Betrieb HeGeBe ZOPA (Name Betreuer/in):   .................................................................................

oder

Med. betreuende Arztperson (Name):   ........................................................................................

Praxisadresse:   ............................................ Ort: ........................................................................

Methadonprogramm gemäss Setting (bitte Zutreffendes markieren): 

Stelle für die psychosoziale Begleitung (bitte Zutreffendes ankreuzen)
HeGeBe ZOPA: Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug

Suchtberatung Zug: Ägeristrasse 56, 6300 Zug

Andere Stelle:   ..........................................................................................

Abgabestelle:   ....................................
Adresse:   ..........................., Ort:   .......................
Die Vertragsbedingungen über die Durchführung des Methadonprogrammes sind integrierter Bestandteil dieses Vertrages. Die Unterzeichner bekräftigen mit ihrer Unterschrift, dass sie die Vertragsbedingungen gelesen und verstanden haben.

Ort/ Datum: ...................................  
................................................................................

Die Patientin/ der Patient 
HeGeBe ZOPA bzw. med. betreuende Arztperson

.......................................................

................................................................................

(Unterschrift)
(Unterschrift)

Kopie an: Kantonsärztlicher Dienst, Gartenstrasse 3, 6300 Zug
Vertragsbedingungen über die Durchführung des Methadonprogrammes:

1. Vertragsgrundlage

Diese Vertragsbedingungen sind Bestandteil des Vertrages über die Durchführung des Methadonprogrammes und sind für die beteiligten Parteien verbindlich. Die Weisungen der Gesundheitsdirektion betreffend die Methadonsubstitution in Methadonprogrammen vom 1. März 2004 bilden die Grundlage dieser Vertragsbedingungen und damit des Vertrages.

2. Meldewesen

Nach Aufnahme einer Patientin oder eines Patienten in ein Methadonprogramm ist der Kantonsärztliche Dienst unaufgefordert  mit der Erstmeldung und mit dem Methadonvertrag zu bedienen. Allfällige Settingwechsel sowie die Berichte über die Standortgespräche sind halbjährlich und auch ohne spezielle Aufforderung durch den Kantonsärztlichen Dienst einzureichen. Bei Abschluss des Methadonprogramms ist der Schlussbericht zuzustellen.

3. Dosierung des Methadons

Die Initialdosis beträgt aus Sicherheitsgründen in jedem Fall höchstens 30 mg. Diese wird anschliessend stufenweise bis zum gewünschten Effekt, d.h. bis zum Ausbleiben der Entzugssymptome erhöht. Die Erhaltungsdosis wird für jede Patientin und jeden Patienten individuell ermittelt.

4. Abgabestelle

Das Methadon wird täglich in der bezeichneten Abgabestelle unter Aufsicht des Fachpersonals eingenommen. Die Rationen für Ruhetage werden von der Abgabestelle am Vortag als nicht injizierbare Trinklösung mitgegeben. Bleibt die Abgabestelle für mehrere Tage geschlossen, sorgen die Verantwortlichen der Abgabestelle für eine Stellvertretung.

5. Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln

Die Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln, insbesondere von Benzodiazepinen und Diphenhydraminen, ist nur nach strenger medizinischer Indikation möglich und ist in den Verlaufsberichten zu deklarieren.

6. Mitgegebene Methadonrationen

Verloren gegangene oder zu früh eingenommene Methadonrationen werden keinesfalls ersetzt.

7. Urinproben

Es werden regelmässige Urinproben erhoben.

8. Kosten, Krankenkasse

Die Kosten für Methadon, Laboruntersuchungen und ärztliche Konsultationen sind, soweit nicht von der Krankenkasse gedeckt, von der Patientin bzw. vom Patienten selber zu tragen. Es gelangt stets der Krankenkassentarif zur Anwendung. Die Ärztin bzw. der Arzt klärt die Finanzierung ab. Die Patientin bzw. der Patient erklärt sich damit einverstanden, dass die Ärztin bzw. der Arzt gegenüber der Vertrauensärztin/-arzt der Krankenkasse die für die Leistungspflicht notwendigen Angaben macht.

9. Einhalten von Terminen

Die Patientin bzw. der Patient verpflichtet sich, zu den vereinbarten Terminen (Methadonabgabe, Arzttermin, psychosoziale Betreuung) zu erscheinen, sich mindestens einem halbjährlich zwischen allen Beteiligten stattfindendem Standortgespräch zu unterziehen und sich an die jeweiligen Hausordnungen bzw. Praxisregelungen zu halten.

10. Auflösung des Vertrages

Fortgesetzter Nebenkonsum von legalen und illegalen Suchtstoffen, Handel mit Suchtstoffen und Verkauf oder Weitergabe von Methadonrationen an Dritte haben die Auflösung dieses Vertrages zur Folge. Weiter kann der Vertrag bei schweren disziplinarischen Verstössen und bei wiederholtem Nichterscheinen zu den vereinbarten Terminen nach gemeinsam getroffenem Entscheid der beteiligten Betreuungsparteien aufgelöst werden.

11. Settingwechsel

Über einen Settingwechsel entscheiden die beteiligten Parteien gemeinsam im Rahmen der halbjährlich stattfindenden Standortgespräche.

12. Geheimhaltung 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Suchtberatung Zug, der Arztpraxis, der HeGeBe ZOPA und Apotheken unterstehen dem Amts- bzw. Berufsgeheimnis. Eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Behandlungs- und Abgabestelle bedingt aber den Austausch von Informationen bezüglich Dosis, Urinproben, Unterbrüche bzw. Wiederaufnahme der Medikation und Veränderungen des Gesundheitszustandes. Die unterzeichnende Patientin bzw. Patient entbindet die involvierten Stellen vom Amts- und Berufsgeheimnis, soweit dies für die Methadonbehandlung erforderlich ist.

13. Gefahrenhinweis im Umgang mit Methadon

a) Für ungewohnte Personen kann bereits die Einnahme niederer Methadondosen lebensgefährlich sein. Deshalb ist das Methadon – vor allem auch für Kinder – unerreichbar aufzubewahren.

b) Die kombinierte Einnahme von Drogen, Alkohol, Beruhigungs- und Schlafmitteln ist gefährlich.

c) Nach Beginn eines Opioidkonsums und insbesondere nach beendetem Entzug ist bei der Einnahme von Methadon besondere Vorsicht walten zu lassen (reduzierter bzw. fehlender Gewöhnungseffekt).

d) Besondere Vorsicht ist bei der Abgabe fertig konfektioniert bezogener Trinklösung geboten (vgl. Weisung Ziff. 5).

Zug, den 01. März 2004
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